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Bebauungsplan "Windpark Schößbusch" 1. Änderung 

in der Gemeinde Olsbrücken 

Kreis Kaiserslautern 
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beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und der frühzeitigen Beteiligung der Behörden 

und Träger sonstiger Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
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ANHANG 2.1 des Umweltberichtes zum Bebauungsplan "Windpark Schößbusch" 
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1. Allgemeines zum Verfahren 
 
Die Gemeinde Olsbrücken möchte den Bebauungsplan "Schößbusch" ändern, um eine 
Windenergieanlage in diesem Bebauungsplan repowern zu können. 
 
Deshalb wurde ein Aufstellungsbeschluss für die 1. Änderung gefasst und die Behörden 
sowie Öffentlichkeit frühzeitig von Mai bis Juni 2014 beteiligt. Dabei hatten sowohl die Öf-
fentlichkeit als auch die Behörden die Gelegenheit, sich zum Vorentwurf der Bebauungs-
planänderung zu informieren und eine entsprechende Stellungnahme unter Anregungen 
und Hinweise abzugeben. 
 
Anschließend ist der Rücklauf der Stellungnahmen sowie deren Abwägung bzw. Berück-
sichtigung und Beachtung in der weiteren Planung dargestellt. 
 

Nr. Träger öffentlicher Belange, Behörden Eingang am Anregungen und  
Hinweise 

1.  Kreisverwaltung Kaiserslautern 
Untere Landesplanungsbehörde 
Lauterstraße 8 
67657 Kaiserslautern 

18.06.2014 Hinweise 

2.  Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz 
und Dienstleistungen der Bundeswehr 
Referat I.3 
Fontainengraben 200 
53123 Bonn 

01.07.2014 Bedenken 

3.  Vermessungs- und Katasteramt Westpfalz 
Dienstort Kusel 
Bahnhofstraße 59 
66869 Kusel 

15.07.2014 keine 

4.  Stadtentwässerung Kaiserslautern 
Betriebsführung für das Kanalwerk der Ver-
bandsgemeinde Otterbach 
Blechhammerweg 50 
67659 Kaiserslautern 

08.07.2014 Hinweis 

5.  Verbandsgemeindeverwaltung 
Lauterecken-Wolfstein 
Bergstraße 2 
67752 Wolfstein 

07.07.2014 keine 

6.  Verbandsgemeindeverwaltung Weilerbach 
Rummelstraße 15 
67685 Weilerbach 

27.06.2014 keine 

7.  Verbandsgemeindeverwaltung 
Otterbach-Otterberg 
Konrad-Adenauer-Straße 19 
67731 Otterbach 

25.06.2014 Hinweise 

8.  SWK Stadtwerke Kaiserslautern Versor-
gungs-AG 
Bismarckstraße 14 
67655 Kaiserslautern 

17.07.2014 keine 
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Nr. Träger öffentlicher Belange, Behörden Eingang am Anregungen und  
Hinweise 

9.  Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd 
Abt. 3: Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, 
Bodenschutz 
Fischerstraße 12 
67655 Kaiserslautern 

01.07.2014 keine 

10.  Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd 
Abt. 2: Gewerbeaufsicht 
Karl-Helfferich-Straße 2 
67433 Neustadt a. d. Weinstraße 

15.07.2014 keine 

11.  Pfalzwerke Netz AG 
RN Regionalnetz 
Kurfürstenstraße 29 
67072 Ludwigshafen 

16.07.2014 Hinweise 

12.  Landesbetrieb Mobilität Kaiserslautern 
Morlauterer Straße 20 
67657 Kaiserslautern 

21.07.2014 Hinweise 

13.  Landesbetrieb Liegenschafts- und Baube-
treuung 
NL Kaiserslautern 
Rauschenweg 32 
67663 Kaiserslautern 

16.07.2014 keine 

14.  Landesamt für Geologie und Bergbau 
Emy-Roeder-Straße 5 
55129 Mainz 

04.07.2014 Hinweise 

15.  Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-
Pfalz 
Direktion Landesarchäologie 
Außenstelle Speyer 
Kleine Pfaffengasse 10 
67346 Speyer 

14.07.2014 Hinweise 

16.  Forstamt Otterberg 
Otterstraße 47 
67697 Otterberg 

14.07.2014 keine 

17.  Dienstleistungszentrum ländlicher 
Raum/DLR Westpfalz 
Fischerstraße 12 
67655 Kaiserslautern 

01.07.2014 keine 

18.  Deutsche Telekom Technik GmbH 
Technische Infrastruktur NL Südwest 
Pirmasenser Straße 65 
67655 Kaiserslautern 

01.07.2014 Hinweis 

19.  Amprion GmbH 
Betrieb/Projektierung 
Leitungen Bestandssicherung 
Rheinlanddamm 24 
44139 Dortmund 

03.07.2014 keine 
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Nr. Öffentlichkeitsbeteiligung Eingang am Anregungen und  
Hinweise 

1.  Bürgerinitiative Gegenwind 
c/o Klaus Kleber 
Weiherstraße 19 
67700 Niederkirchen 

16.06.2014 Bedenken 

 
Hinweis: 
Nachfolgend sind alle Stellungnahmen dieser frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbe-
teiligung, die abgegeben wurden, aufgeführt. Diese wurden zum größten Teil in der Origi-
nalfassung abgedruckt und teilweise zur besseren Lesbarkeit neu zugeschnitten. Teilweise 
werden die Sachdarstellungen der Stellungnahmen jedoch in Kurzform dargestellt. Die 
Originalstellungnahmen können bei der Verbandsgemeindeverwaltung Otterbach-Otterberg 
eingesehen werden.  
 
  



5 
RZ 
D:\Texte\2012052\Beschlus\20140814_BES_001_JO_Aug14.docx 

2. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
 
2.1 Stellungnahme der Kreisverwaltung Kaiserslautern, Untere Landesplanungs-

behörde, Kaiserslautern 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Abwägung: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Es erfolgt eine Berichtigung der Sachdar-
stellung. Dass die geringfügige Erweiterung des Geltungsbereiches in Bezug auf den Flä-
chennutzungsplan vertretbar ist, wird ebenfalls zur Kenntnis genommen. Die Anregung, die 
Höhenbeschränkung von 100 m auf 200 m auch für die anderen Anlagenstandorte vorzu-
nehmen, wird zur Kenntnis genommen. Derzeit ist jedoch noch ungewiss, ob eine Erhö-
hung der anderen Anlagen projektiert wird. Deshalb soll nur Änderung des Bebauungspla-
nes für die südlichste Anlage erfolgen. Sollten sich die bezüglich der anderen Anlagen spä-
ter neuere Erkenntnisse ergeben, wird eine entsprechende weitere Änderung des Bebau-
ungsplanes erfolgen. Dies möchte sich der Gemeinderat jedoch vorbehalten. 
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Sachbericht: 
 

 
 
Abwägung: 
 
Dass aus naturschutzfachlicher Sicht keine Stellungnahme abgegeben wird, da noch keine 
Unterlagen hierzu vorliegen, wird zur Kenntnis genommen. Der Umweltbericht wird im 
Rahmen des Entwurfes nun erstellt. Darin werden auch dann die eingegangenen Anregun-
gen und Stellungnahmen aus dem frühzeitigen Beteiligungsverfahren berücksichtigt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
 
 
2.2 Stellungnahme des Bundesamtes für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienst-

leistungen der Bundeswehr, Referat I.3, Bonn 
 
Sachbericht: 
 
Es erfolgte zunächst die Bitte zur Fristverlängerung und ein Hinweis, dass zukünftig eine 
andere Dienststelle zuständig sei. In einer weiteren Stellungnahme vom 23.07.2014 wird 
Folgendes vorgetragen: 
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Abwägung: 
 
Der Hinweis, dass aus flugsicherungstechnischen und flugbetrieblichen Gründen die Er-
richtung einer Windenergieanlage nicht zugestimmt wird, wird zur Kenntnis genommen. Die 
hier aufgeführten Bedenken bestehen jedoch auf keinen konkreten Grundlagen, sondern 
sind lediglich Vermutungen. Deshalb wird an der Planung festgehalten. Die Informationen 
werden im Rahmen des BImSch-Antrages detailliert geprüft, was im Rahmen des Bebau-
ungsplanes nicht erfolgen kann. Deshalb hält die Gemeinde Olsbrücken an ihrer Planung 
fest. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
 
 
2.3 Stellungnahme des Vermessungs- und Katasteramtes Westpfalz, Dienstort 

Kusel 
 
Sachbericht: 
 
Seitens des Vermessungs- und Katasteramtes Westpfalz werden keine Bedenken vorge-
bracht. Es wird angeregt, die Gemarkungsgrenzen der angrenzenden Gemarkung noch 
darzustellen. 
 
Abwägung: 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine Abwägung ist nicht erforderlich.  
 
 
2.4 Stellungnahme der Stadtentwässerung Kaiserslautern, Betriebsführung für das 

Kanalwerk der Verbandsgemeinde Otterbach, Kaiserslautern 
 
Sachbericht: 
 
Es wird erklärt, dass sich durch die Erhöhung der Anlage nichts an der Abflusssituation 
verändert und deshalb kann dem Bebauungsplan zugestimmt werden. 
 
Abwägung: 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine Abwägung ist nicht erforderlich.  
 
 
2.5 Stellungnahme der Verbandsgemeindeverwaltung Lauterecken-Wolfstein, 

Wolfstein 
 
Sachbericht: 
 
Es wird erklärt, dass keine grundsätzlichen Bedenken bestehen. Es wird auf einen Rotmi-
lanhorst in der Gemarkung Kreimbach-Kaulbach hingewiesen. 
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Abwägung: 
 
Der Hinweis zum Rotmilan wird zur Kenntnis genommen. Dies wird in der weiteren Bear-
beitung geprüft. Dass keine Bedenken bestehen, wird ebenfalls zur Kenntnis genommen. 
Eine Abwägung ist nicht erforderlich.  
 
 
2.6 Stellungnahme der Verbandsgemeindeverwaltung Weilerbach 
 
Sachbericht: 
 
Es wird erklärt, dass die Planungsabsichten der Verbandsgemeinde Weilerbach und der 
verbandsangehörigen Ortsgemeinden durch die Planungen nicht betroffen sind. Deshalb 
werden weder Anregungen noch Bedenken vorgetragen. 
 
Abwägung: 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
2.7 Stellungnahme der Verbandsgemeindeverwaltung Otterbach-Otterberg, Bauab-

teilung, Otterbach 
 
Sachbericht: 
 
Es wird auf einen vorhandenen jüdischen Friedhof hingewiesen. Dieser soll im Zuge der 
Bebauungsplanänderung beachtet werden.  
 
Hinweis: 
Es lag eine Stellungnahme seitens der Kreisverwaltung, Untere Denkmalschutzbehörde, 
bei, in dem auf diesen jüdischen Friedhof ganz allgemein hingewiesen wird.  
 
Abwägung: 
 
Der Hinweis zum jüdischen Friedhof wird zur Kenntnis genommen. Dieser ist durch die 
geplante Bebauungsplanänderung jedoch nicht betroffen, insbesondere dadurch, dass der 
Standort bereits vorhanden war und lediglich eine neue Anlage auf altem Standort errichtet 
werden soll. Es erfolgt jedoch ein Hinweis im Umweltbericht. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
 
 
2.8 Stellungnahme der Stadtwerke Kaiserslautern Versorgungs-AG, Kaiserslautern 
 
Sachbericht: 
 
Es wird erklärt, dass keine Versorgungsleitungen der SWK betroffen sind.  
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Abwägung: 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
2.9 Stellungnahme der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Regionalstelle 

Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Kaiserslautern 
 
Sachbericht: 
 
Es wird erklärt, dass durch die geplante Bebauungsplanänderung keine fachtechnischen 
Belange der SGD berührt sind und die früheren Stellungnahmen aus den Jahren 2010, 
2011 weiterhin ihre Gültigkeit behalten. Auf eine weitere Trägerbeteiligung im Zuge der 
Umweltprüfung kann aus Sicht der SGD verzichtet werden. 
 
Abwägung: 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
2.10 Stellungnahme der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Regionalstelle 

Gewerbeaufsicht, Neustadt 
 
Sachbericht: 
 
Es wird erklärt, dass aus Gründen des Immissionsschutzes keine grundsätzlichen Beden-
ken bestehen. Es wird auf das Genehmigungsverfahren nach BImSchG hingewiesen, dass 
hier noch eine Einzelfallprüfung stattfindet. 
 
Abwägung: 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
2.11 Stellungnahme der Pfalzwerke Netz AG, Ludwigshafen 
 
Sachbericht: 
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11 
RZ 
D:\Texte\2012052\Beschlus\20140814_BES_001_JO_Aug14.docx 

Abwägung: 
 
Die Hinweise zu den beiden 20 kV-Freileitungen werden zur Kenntnis genommen. Es wird 
auch zur Kenntnis genommen, dass diese bereits in den Unterlagen berücksichtigt sind. 
Der Hinweis, dass der Mindestabstand bei einer der Freileitungen unterschritten wird, wird 
ebenfalls zur Kenntnis genommen. Dies wird im weiteren Verfahren detailliert geprüft. Dem 
Wunsch, den Hinweis in den Bebauungsplan zu übernehmen, wird entsprochen. Es erfolgt 
eine redaktionelle Übernahme in die Bebauungsplanunterlagen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
 
 
2.12 Stellungnahme des Landesbetriebes Mobilität Kaiserslautern 
 
Sachbericht: 
 

 
 

 
 



12 
RZ 
D:\Texte\2012052\Beschlus\20140814_BES_001_JO_Aug14.docx 

Abwägung: 
 
Der Hinweis, dass keine grundsätzlichen Bedenken vorgetragen werden, wird zur Kenntnis 
genommen. Die allgemeinen Hinweise zu den Abständen zu klassifizierten Straßen (B 270 
und K 28) werden zur Kenntnis genommen. Der Hinweis, dass die alten Erschließungsan-
lagen weiter genutzt werden, wird durch das LBM so bestätigt. Eine detaillierte Prüfung 
hinsichtlich der Zufahrten und der Abstände wird im nachfolgenden BImSch-Antrag detail-
liert geprüft. Die rechtlichen Abstandsbestimmungen sind jedoch eingehalten. Eine Ände-
rung der Planung ist hierdurch nicht erforderlich. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
 
 
2.13 Stellungnahme des Landesbetriebes Liegenschafts- und Baubetreuung, Nie-

derlassung Kaiserslautern 
 
Sachbericht: 
 
Es wird erklärt, dass keine Einwendungen erhoben werden. 
 
Abwägung: 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
2.14 Stellungnahme des Landesamtes für Geologie und Bergbau, Mainz 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Abwägung: 
 
Die Hinweise, dass kein Altbergbau dokumentiert ist, wird zur Kenntnis genommen. Eine 
Abwägung ist nicht erforderlich. 
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Sachbericht: 
 

 

 
 
Abwägung: 
 
Die allgemeinen Hinweise zu den DIN-Vorschriften werden ebenfalls zur Kenntnis genom-
men und sind in den Unterlagen bereits berücksichtigt. Der Hinweis zu Stabilität des Unter-
grundes wird ebenfalls zur Kenntnis genommen. Dies ist in den weiteren BImSch-
Antragsunterlagen zu prüfen. 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Abwägung: 
 
Hier werden keine Einwände vorgetragen. Es ist hier keine Abwägung erforderlich.  
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Sachbericht: 
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Abwägung: 
 
Die allgemeinen Hinweise zu Radonvorkommen werden zur Kenntnis genommen. Es han-
delt sich bei der Errichtung einer Windkraftanlage nicht um eine Wohnnutzung, sodass die 
Radonuntersuchung bei dieser Bebauungsplanänderung entbehrlich ist.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
 
 
2.15 Stellungnahme der Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäo-

logie, Außenstelle Speyer 
 
Sachbericht: 
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Abwägung: 
 
Die Hinweise, dass keine grundsätzlichen Bedenken bestehen, da sich der Maststandort 
außerhalb von Grabungsschutzgebieten befindet, werden zur Kenntnis genommen. Die 
allgemeinen Hinweise werden in den Unterlagen, falls noch nicht geschehen, übernom-
men. 
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Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
 
 
2.16 Stellungnahme des Forstamtes Otterberg 
 
Sachbericht: 
 
Es wird erklärt, dass gegen den vorgelegten Entwurf der Bebauungsplanänderung "Wind-
park Schößbusch" aus forstlicher Sicht keine Bedenken bestehen. Es wird darauf hinge-
wiesen, dass hinsichtlich der ergänzenden Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen des Um-
weltberichtes zum Entwurf eine Stellungnahme abgegeben wird. 
 
Abwägung: 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
2.17 Stellungnahme des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum, Kaiserslautern 
 
Sachbericht: 
 
Es wird erklärt, dass keine Bedenken vorgetragen werden. 
 
Abwägung: 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
2.18 Stellungnahme der Deutschen Telekom Technik GmbH, TINL Südwest, Kaisers-

lautern 
 
Sachbericht: 
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Abwägung: 
 
Die Hinweise zu den Mindestabständen zu bestehenden Anlagen der Deutschen Telekom 
hinsichtlich atmosphärischer Entladung bei den Windenergieanlagen werden zur Kenntnis 
genommen. Dies wird in der weiteren Planung im Rahmen des BImSch-Antrages detailliert 
geprüft. Eine Berücksichtigung in der Planung ist deshalb nicht erforderlich. Es erfolgt ein 
allgemeiner Hinweis in den Planunterlagen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
 
 
  



19 
RZ 
D:\Texte\2012052\Beschlus\20140814_BES_001_JO_Aug14.docx 

2.19 Stellungnahme der Amprion GmbH, Betrieb/Projektierung, Dortmund 
 
Sachbericht: 
 
Es wird erklärt, dass keine Höchstspannungsleitungen der Amprion GmbH oder keine Pla-
nungen aus heutiger Sicht betroffen sind. Es sind hierbei nur Anlagen des 220- und 380-
kV-Netzes betroffen. 
 
Abwägung: 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
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3. Stellungnahmen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung 
 
3.1 Stellungnahme der Bürgerinitiative Gegenwind, c/o Klaus Kleber, Niederkir-

chen 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Abwägung: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und die Anschuldigungen zurückgewiesen. 
Es geht hier um die Änderung des Bebauungsplanes "Schößbusch", der dazu dient, eine 
bereits demontierte Windkraftanlage durch eine neuere, modernere, höhere Anlage zu er-
setzen (Reprowering) und die dadurch erforderlichen bauplanungsrechtlichen Vorausset-
zungen durch Änderung des Bebauungsplanes zu schaffen. Die hier vorgetragenen Hin-
weise beziehen sich jedoch im Wesentlichen auf die Flächennutzungsplanänderung, was 
nicht Inhalt des Bebauungsplanes ist. Durch die Errichtung der neuen Windkraftanlagen mit 
200 m Höhe werden gegebenenfalls neue Beeinträchtigungen entstehen, die durch den 
BImSch-Antrag detailliert geprüft werden, um den Immissionsschutz für angrenzende Orts-
gemeinden zu gewährleisten. Der geplante Standort der Bebauungsplanänderung ist je-
doch weitgenug von Ortsgemeinden entfernt, sodass mit keinen Beeinträchtigungen zu 
rechnen ist. Zumal die geplante Anlage wesentlich leiser sein wird als die noch vorhande-
nen und die bereits abgebrochenen Anlagen.  
 
Die Bedenken werden deshalb zurückgewiesen. Die Gemeinde hält an ihrer Planung fest. 
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Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
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Gemeinderatsbeschluss 
 
Die Gemeinde Olsbrücken hat nach reiflicher Prüfung alle Stellungnahmen und Hinweise 
sowie Anregungen sach- und fachgerecht gegeneinander abgewogen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
 
 
Olsbrücken, den .................................... 


